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S.»Z«chrg«mg. Nr. 56. 4. Sept. 1919.

Kchweizer-Tchule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der „pädagogischen Blätter" 2b. Jahrgang.

Sür die

Schristleitung des Wochenblattes:

I. Troxler, Prof.» Luzern, Billenstr. 14

Beilagen zur Schweizer-Schule:

Volksschule — Mittelschule
vie Lehrerin

Druck und Versand durch die Geschäftsstelle
Eberle ck Rickenbach, Einsiedeln.

Jnseratenannahme
durch die PublicitaS A -G., Luzern.

Jahresprei» Fr. 7.so — bei der Post bestellt Fr. 7.70
(Check IX o,tg?> (Ausland Portozuschlags. Preis der 32 wm breiten Colonelzeile 25 Rp.

Inhalt: Nochmals „Kirche und Schulaufsicht". — Schulberichte. — Schulnachrichten. — Stellenuach-
weis. — Preßfonds. — Lehrerexerzitien. — Konferenzchronik — Inserate.

Beilage: Volksschule Nr. 17.

Nochmals „Kirche und Schulaussicht".
(Vergl. Nr. 33 der Schweizer-Schule".)

Die „Schweizer-Schule" brachte in Nr.
33 einen Artikel über „Kirche und Schul-
aufsicht" aus der Broschüre von Viktor
Hugger 8. 5. „Um die christliche Schule"
(3. Heft der Flugschriften der „Stimmen
der Zeit", Herdersche Verlagshandlung, Frei-
bürg i. Br. 1919).

Diese Broschüre erschien mit Drucker-
laubnis des bischöflichen Generalvikars von
Freiburg i. Br. und wurde wohl in vielen
tausend Exemplaren von den katholischen
Buchhandlungen — auch in der Schweiz
und besonders in Geistlichen- und Leh-
rerkreisen -- vertrieben, zumal viele
katholische Zeitungen ihr den Weg geebnet
hatten. So schrieb z. B. die „Schildwache"
vom 26. April 1919 darüber: „Eine kurze
brauchbare Zusammenfassung der For-
derungen, welche die Kirche an die
Schule stellt". Auf katholischer Seite
erhob niemand gegen die darin vertretenen
Anschauungen Einspruch, bis, wie die „Schw.
K.-Z." schreibt, obiger Ausschnitt „ausge-
rechnet in der Schweizer-Schule Aufnahme
gefunden hat." Jetzt erst regten sich die
Geister, auch in mehreren Zuschriften an
die Schriftleitung und zwar bezeichnete man
deren (der Schriftleitung) Vorgehen als
„einen unverdienten Faustschlag ins Ange-
sicht der katholischen Geistlichkeit", als „eine

scharfe Affront gegen die geistlichen Schul-
inspektoren", als ein Unterfangen, „um die
Geistlichkeit aus der Schule zu verdrängen",
das „in weiten Kreisen des Klerus tiefste
Empörung wachgerufen habe".

Ich darf mit gutem Gewissen sagen,

daß mir nichts ferner lag und liegt,
als alle diese Interpretationen aus dem
Artikel herauslesen wollen, und daß meine
bisherige Wirksamkeit an der „Schw.-Sch."
auch nie den geringsten Anlaß zu solchen

Vermutungen gegeben hat. Die in der
Broschüre vertretenen Ansichten mögen
allerdings mehr deutsche als schwei-
zerische Verhältnisse berücksichtigt haben,
wenn sie überhaupt aus der Praxis
und nicht bloß aus theoretischen Er-
wägungen herausgewachsen sind. Wenn
sie für unsere Verhältnisse nicht zutreffen,
so hätte man in Kreisen des Klerus schon

damals darauf aufmerksam machen sollen,
als die Flugschrift ihre Wanderung durch
die Schweiz antrat. Die Entschuldigung,
man habe den Inhalt derselben nicht ge-
kannt, dürfte kaum stichhaltig sein, es wäre
denn, man wollte eine Unterlassungssünde
entschuldigen. Aus diesem Stillschweigen
konnte man aber schließen, auch unsere
Geistlichkeit sei mit den Ausführungen

î HuggerS einverstanden, folglich dürften sie
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